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RS OGH 1956/4/11 2Ob217/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1956

Norm

ABGB §1304 BIIa

KFG 1955 §85 Abs6

Rechtssatz

Das Mitverschulden des Führers eines Lastkraftwagens wegen mangelhafter Sicherung gegen Abrollen beträgt

fünfundsiebzig Prozent, während das Mitverschulden des Verletzten wegen ungeschickten Abspringens vom

abrollenden Lastkraftwagen nur fünfundzwanzig Prozent beträgt.
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